
2. Änderung der Entgeltordnung für die öffentlichen 
Einrichtungen der Gemeinde Tastungen 

 
 
Aufgrund des § 18 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung – ThürKO - in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBL S. 41), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288) i. V. m. § 12 Abs. 1 und 2 Thüringer 
Kommunalabgabengesetz – ThürKAG – in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Juli 2024 
(GVBl. S. 277, 288), hat der Gemeinderat der Gemeinde Tastungen in seiner Sitzung 
am 21.08.2025 folgende Entgeltordnung beschlossen: 
 
 
§ 2 „Entgeltpflichtige Veranstaltungen“ Absatz 3 a, c, und e erhalten folgende 
neue Entgelte: 
 
a)   Saal, Gaststätte, Clubraum, Lager und Toiletten    100,00 € 
       bei ganztägiger Benutzung 
 
c)   wie Punkt a, bei ganztägiger Benutzung jedoch ohne Saal    70,00 € 
 
e)   Nutzungsgebühr für die Küche, komplett mit allem Inventar    30,00 €. 
 
 
§ 9 „Sprachform, Inkrafttreten“ wird wie folgt geändert: 
 
2. Die 2. Änderung der Entgeltordnung für die öffentlichen Einrichtungen der 

Gemeinde Tastungen tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Tastungen, den 22.08.2025  
 
 
gez. 
Nolte 
Bürgermeister 
 


